
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                       18.12.2019 
 

 

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur: 

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20 758 Gasverteilung – Gasleitungsbauten Töss-

unterquerung (Mehrkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.19.941-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20 758 «Gasverteilung – Gas-

leitungsbauten Tössunterquerung (Höhe Schwimmbad Wülflingen)» im Betrag von  

495 426.15 Franken wird genehmigt. 

 

2. Die Mehrkosten von 45 426.15 Franken werden gestützt auf § 5 Gemeindeverordnung sowie 

Art. 3 und 4 der Verordnung über die Abgabe von Gas als gebunden erklärt und zu Lasten der 

Investitionsrechnung von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 20 758 freigegeben. 

 

3. Mitteilung (mit Beilagen) an: Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur, 

Finanzen; Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  
 A. Simon 
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Begründung: 
 
1 Projektbeschrieb 
Stadtwerk Winterthur betreibt ein rund 220 Kilometer langes Erdgas-Leitungsnetz. Alljährlich 

werden im langfristigen Mittel rund ein Prozent der Leitungen ersetzt, weil sie ihre 

Lebenserwartung erreicht haben oder weil es aus Synergiegründen –  aufgrund von koordinierten 

Bauvorhaben mit anderen Gewerken – angezeigt ist. Meist werden Erdgasleitungen «mitgebaut», 

weil beispielsweise die Wasserleitung Ersatzbedarf aufweist und es nicht sinnvoll wäre nach nur 

wenigen Jahren am selben Ort erneut Leitungsbauten durchzuführen.  

 

Aufgrund dieser Praxis ist es aber sehr schwierig zum Zeitpunkt der Budgetierung das 

Bauvolumen genau abzuschätzen. Durch eine Kumulation einiger grösserer Bauvorhaben im 

selben Zeitraum wurde der gebundene Sammelkredit für Gasleitungsbauten im Jahr 2018 

ausgeschöpft und es mussten einige Projekte separat vom Stadtrat für gebunden erklärt werden. 

Beim vorliegenden Projekt mussten die Gas- und Wasserleitungen aufgrund des Baus des 

Abwasserrückhaltebeckens beim Schwimmbad Wülflingen partiell ersetzt werden. Aufgrund des 

grossen Synergiegewinns, des Alters der Leitungen und der verbauten – qualitativ mangelhaften 

– Leitungsmaterialien wurde entschieden die an dieser Stelle bestehenden Unterquerungen der 

Töss mit Gas- und Wasserleitungen an Ort zu ersetzen. 

 

2 Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe 
Der Stadtrat1 hat am 4. Juli 2018 die Aufwendungen im Betrage von 450 000 Franken für die 

Gasverteilung – Gasleitungsbauten Tössunterquerung (Höhe Schwimmbad Wülflingen) zu 

Lasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, Projekt-

Nr. 20 758 als gebunden erklärt und freigegeben. 

3 Kreditabrechnung 

Projekt-Nr. 20 758 Kredit Franken Ausgaben Franken 

Projektierungskredit 0  

Ausführungskredit 450 000  

Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kosten-
übersicht  495 426.15 

Mehraufwand  45 426.15 

                                                           
1 Vgl. SR-18.522-1 vom 4. Juli 2018 
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4 Abweichungsbegründung 

Der Mehraufwand von 45 426 Franken lässt sich wie folgt begründen: 

Die bestehenden Leitungen waren in sogenannten Schutzrohren verlegt, also in grösser 

dimensionierten Rohren, welche es ermöglichten die alten Leitungen zu entfernen und die neuen 

Leitungen einzubauen, ohne dass der ganze Fluss mit einem offenen Graben durchquert werden 

musste. 

 

Leider zeigte sich, dass die vorhandenen Schutzrohre nicht wie erhofft dicht waren, sondern mit 

Wasser und teilweise mit Sediment gefüllt waren. Unter diesen erschwerten Bedingungen fielen 

zusätzliche Aufwendungen an, was die Kreditüberschreitung im Wesentlichen erklärt. 

 

5 Bewilligung der Mehrkosten 
Die Mehrkosten erfüllen gemäss Abweichungsbegründung die Voraussetzungen von  

§ 103 Abs. 1 Gemeindegesetz, weshalb sie nachträglich als gebunden zu erklären und zulasten 

der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 20 

758, freizugeben sind. 

 

6 Rechtsgrundlage 
Gestützt auf § 65 Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 

25. Februar 2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit 

Stadtratskredit oder mit Gebundenerklärung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom 

Stadtrat abgenommen. 

 

7 Öffentlichkeitsarbeit 
Es findet keine interne und externe Kommunikation statt. 

 

 

Beilagen: 
Beilage I: Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung vom 11. November 2019 

Beilage II: SR-18.522-1 Gasverteilung – Gasleitungsbauten Tössunterquerung (Höhe 

Schwimmbad Wülflingen); Gebundenerklärung und Ausgabefreigabe von 450 000 Franken 

zulasten Projekt Nr. 20758 vom 4. Juli 2018 
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